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Kreisverband Odenwaldkreis

	Zufriedenheitsbefragung
	Suchtberatung und Betreutes Wohnen



1. Ziel und Zweck 

Die Verfahrensanweisung regelt die Erhebung der Klient*innenzufriedenheit mit dem Ziel, Verbesserungsnotwendigkeiten der Arbeit zu erkennen und entsprechende Maßnahmen vorzunehmen.
2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für alle Mitarbeiter*innen der Suchtberatungsstelle und des Betreuten Wohnens. Verantwortlich für die Einhaltung sind ebendiese Mitarbeiter*innen.
3. Beschreibung
In einem zweijährigen Rhythmus wird während eines vierwöchigen Referenzzeitraumes die Klient*innenzufriedenheit erhoben. Die Klient*innen füllen einen Fragebogen, ohne Angabe ihres Namens, aus und werfen ihn in den vorbereiteten Kasten im Wartebereich. Die Auswertung erfolgt durch die Mitarbeiter*innen des Suchthilfezentrums. Konsequenzen für die Arbeit und das Setting werden in den Teams entwickelt.
4. Mitgeltende Unterlagen

Das Formular „Zufriedenheitsbefragung“
5. Qualitätsaufzeichnung
· Teamprotokoll
· Auswertungsaufzeichnungen
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